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Medienmitteilung der FDP-Fraktion  
 
 
 
 
An der WEGA-Sitzung vom 28. September in Weinfelden behandelt der Grosse Rat des Kantons die  
Motion „Einführung des Öffentlichkeitsprinzipes im Kanton Thurgau“ von Kantonsrat Ueli Fisch 
 
FDP.Die Liberalen Thurgau ist überzeugt, dass es für das Anliegen von Ueli Fisch kein neues, aufwän-
diges Gesetz braucht. Das Öffentlichkeitsprinzip ist genügend in der Bundesverfassung, der Kantons-
verfassung und den Prozessrechten geregelt. Es kann die Transparenz der Behördentätigkeit nicht 
verbessern. 
 
Grundsätzlich hat die FDP auf den ersten Blick eine gewisse Sympathie für das vorliegende Anliegen, 
leben wir doch in einem direktdemokratischen System. Es ist auch richtig, dass im Kanton Thurgau kein 
allgemeiner und umfassender Anspruch der Bürger wie auch der Presse auf Informationen über die 
gesamte Tätigkeit der Behörden besteht. 
 
Angesichts der umfangreichen Ausnahmen die im Artikel 7 BGÖ aufgelistet sind, würde eine Einführung 
des Öffentlichkeitsprinzips wohl mehr Rechtsunsicherheit als Klarheit schaffen.  Insbesondere die Miliz-
behörden würden es schwer haben, zu entscheiden, ob eine Ausnahme auf Dokumenteneinsicht gege-
ben ist oder nicht. Die FDP ist auch überzeugt, dass durch ein neues Öffentlichkeitsgesetz mehr Büro-
kratie auf verschiedensten Ebenen geschaffen würde. Das Öffentlichkeitsprinzip ist unseres Erachtens 
genügend in der Bundesverfassung, der Kantonsverfassung und den Prozessrechten geregelt.  
Nicht zu unterschätzen sind auch die finanziellen Auswirkungen, die eine Einführung auslösen würden. 
Es wäre mit einem nicht zu unterschätzenden administrativen Aufwand zu rechnen, da jede Behörde 
dafür besorgt sein müsste, in jedem einzelnen Fall vorab zu prüfen, ob allenfalls überwiegende öffentli-
che Interessen gegen die Herausgabe von Akten oder ob private Interessen gegen eine Veröffentli-
chung sprechen. 
 
Eine aufwändige Arbeit die, wenn nicht seriös erledigt, auch von Seiten des Datenschutzes nicht un-
problematisch ist. 
 
 
 
Viktor Gschwend, Kantonsrat FDP.Die Liberalen, Neukirch (Egnach) 
 
 


